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I. Amtliche Texte 

151 Verordnung 
über die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Saar

louis 

Vom 31. März 1977 

Auf Grund der §§ 1, 5 und 19 des Reichsnaturschutzge
setzes vom 26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 821) in der 
Fassung des Gesetzes Nr. 1012 vom 13. November 1974 
(Amtsbl. S. 1011) sowie des § 13, der zum Reichsnatur
schutzgesetz ergangenen Durchführungsverordnung vom 
31. Oktober 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1275} in der Fas
sung der Ergänzungsverordnung vom 18. Januar 1974 
(Amtsbl. S. 120) wird mit Ermächtigung des Ministers für 
Umwelt, Raumordnung und Bauwesen ::- Oberste Natur
schutzbehörde - für den Bereich des Landkreises Saar
louis folgendes verordnet: 

§ 1 

Die in § 3 näher bezeichneten und in den angefügten 
Lageplänen dargestellten Flächen werden mit dem Tage 
des Inkrafttretens dieser Verordnung als Landschafts
schutzgebiete ausgewiesen. Sie sind in dem Landschafts
schutzkartenwerk des Landkreises Saarlouis auf topogr. 
Kartenblättern im Maßstab 1:10 000, die Bestandteil die
ser Verordnung sind, in gelber Farbe angelegt und rot 
umrändert; diese Karten sind in je einer Ausfertigung bei 
dem Minister für Umwelt, Raumordnung und Bauwesen 
- Oberste Naturschutzbehörde -, beim Landrat - Untere 
Naturschutzbehörde - in Saarlouis sowie für den jewei
ligen Stadt- und Gemeindebereich bei dem Bürgermeister 
der Stadt bzw. Gemeinde zur Einsicht durch jedermann 
hinterlegt und archivmäßig aufbewahrt. Für die Stadt-

und Gemeindebereiche gelten folgende topogr. Karten
blätter: 

01- Gemeinde Schmelz: 

02 - Gemeinde Lebach: 

03- Gemeinde Rehlingen: 

04 - Stadt Dillingen: 

05- Gemeinde Nalbach: 

9 TK 25 Vto 
6506 NO/SO, 
NW/SW/NO/SO, 
NO, 6607 NW/NO 

6 TK 25 Vto 

6507 
6606 

6507 NW/NO/SW/SO, 
6607 NW/NO 

8 TK 25 Vto 
6505 SO/SW, 
NW/NO/SW/SO, 
NW/SW 

4 TK 25 Vto 
6606 NW/NO/SW/SO 

4 TK 25 Vto 

6605 
6606 

6506 so, 6507 sw, 6606 
NO, 6607 NW 

06- Gemeinde Saarwellingen: 5 TK 26 Vto 
6606 NO/SO, 6607 
NW/NO/SW 

07- Gemeinde Wallerfangen: 4 TK 25 Vto 
6605 so, 6606 sw, 6705 
NO, 6706 NW 

08- Stadt Saarlouis: 6 TK 25 Vto 
6606 NW/NO/SW/SO, 
6706 NW/NO 
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103 Verordnung über das Naturschutzgebiet  
 „Saaraue nordwestlich Wadgassen“ (N 6706-303)

Vom 24. März 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, §§ 23 
und 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europaweit 
verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz be-
sonderer Lebensräume und Arten. Die Mitglied staaten 
haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten Maß-
nahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als besondere 
Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Er-
gebnisse des allgemeinen Monitorings beinhalten. 
Kommt ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäi-
schen Richtlinien er wachsenen Verpflichtungen nicht 
nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sank-
tionsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 14,4 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Saaraue nordwestlich Wadgassen“ (N 6706-303) und 
ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnatur-
schutzgesetz) als Gebiet von gemein schaftlicher Be-
deutung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) in der derzeit gel-
tenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Wadgassen, 
Gemarkung Wadgassen, westlich der Saarbrücke zwi-
schen der Saar und der BAB 620.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung ist, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Gemeinde 
Wadgassen. Verordnungstext und Karten können bei 
den ge nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen durch 
das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, des-
sen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken zu dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
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6. Motorsport- und sonstige Veranstaltungen durch-
zuführen,

7. bauliche oder sonstige Anlagen zu errichten, auch 
solche, die baurechtlich verfahrensfrei sind; ausge-
nommen an die Landschaft angepasste Hochsitze 
in einfacher Holzbauweise,

8. wild wachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
zu entfernen oder auf andere Weise zu schädigen, 
nicht jagdbare wild lebende Tiere mutwillig zu be-
unruhigen, zu fangen oder zu töten sowie Puppen, 
Larven, Eier oder Brut- und Wohnstätten solcher 
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

9. Hängegleiter, Gleitdrachen, Modellflug zeuge und 
Multikopter zu starten, zu landen und den Flugbe-
trieb mit ihnen auszuüben.

(2) Über Absatz 1 hinaus ist es unzulässig:
 bei Vorkommen der Art 1337 Biber (Castor fiber)
 a) wasserwirtschaftliche oder wasserbauliche 

Maßnahmen durchzuführen, auch solche, die 
keiner Anzeige oder Genehmigung bedürfen,

 b) Hunde im Umkreis von 50 Metern um Biber-
burgen frei laufen zu lassen.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.
Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.
(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.
(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.
(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-

behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.
Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.
§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Saarwie-
sen bei Wadgassen“ vom 16. August 1999 (Amtsbl. 
S. 1321) in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft. 
Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die Verord nung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis Saarlouis vom 
31. März 1977 (Amtsbl.1977, S. 405) in der derzeit 
geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 24. März 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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101 Verordnung  
 zur Änderung der Verordnung über die  
 Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Saarlouis

Vom 17. März 2017

Auf Grund des § 20 des Saarländischen Naturschutz-
gesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. S.726) in Verbin-
dung mit § 22 Absätze 1 und 2 sowie § 26 des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung verordnet 
das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz:

§ 1
Die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis Saarlouis vom 31. März 1977 (Amtsbl. 
S. 405) wird geändert, so dass folgende Flurstücke in 
der Gemarkung Lisdorf (Stadt Saarlouis) nicht mehr 
Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes sind:
22/3 und 49/2 in der Flur 17 sowie 89/7, 91/5, 92/2, 
96/3 und 95/16 in der Flur 14, jeweils teilweise.

§ 2 
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Die ausgegliederte Fläche umfasst ca. 5.800 m² zwi-
schen der Bundesautobahn A 620 und der Provinzial-
straße und ist durch Robinienbestände geprägt.
Die ausgegliederte Fläche ist aus der beigefügten Flur-
karte ersichtlich.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 17. März 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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